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Bundesministerium des Innern und für Heimat, 10557 Berlin  
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen  

die beigefügte Antwort. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

Rita Schwarzelühr-Sutter 



 

  

 

  

  

Schriftliche Frage der Abgeordneten Petra Pau  
vom 26. Februar 2024 
(Monat Februar 2024, Arbeits-Nr. 2/382) 
 
 
 
Frage 
Welche Informationen zu Veranstaltungen, Verbindungen zu anderen deutschen 
rechtsextremen Gruppierungen und Einzelpersonen sowie Anzahl der Mitglieder sind 
der Bundesregierung bzgl. des deutschen Ablegers der ukrainischen Neonazi-Orga-
nisation „Centuria“ bekannt (www.jungewelt.de/artikel/469335.naziorganisationen-
h%C3%B6llensturm-f%C3%BCr-den-feind.html)? 
 
Antwort 
Nach sorgfältiger Abwägung ist die Bundesregierung zu der Auffassung gelangt, 
dass die Frage aufgrund entgegenstehender überwiegender Belange des Staats-
wohls nicht erfolgen kann, auch nicht in eingestufter Form. 
So können aus der Beantwortung der Frage, welche Informationen der Bundesregie-
rung und den ihr nachgeordneten Behörden zu dem deutschen Ableger der 
„Centuria“ vorliegen, Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz (BfV) und die nachrichtendienstlichen Methodiken und Arbeits-
weisen ermöglicht werden, wodurch die zukünftige Erkenntnisgewinnung des BfV 
aufgrund entsprechender Abwehrstrategien nachhaltig beeinträchtigt oder in Einzel-
fällen sogar unmöglich gemacht wird. So könnten aus einer Beantwortung stets 
Rückschlüsse auf geheimhaltungsbedürftige Informationen sowie Formen der Ko-
operation gezogen werden. Diese drohende nachhaltige Beeinträchtigung der Funkti-
onsfähigkeit könnte einen gravierenden Nachteil für die wirksame Aufgabenerfüllung 
der Sicherheitsbehörden und damit für die Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land bedeuten. 
Aus der sorgfältigen Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten Informations-
rechte des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten mit den negativen Fol-
gen für die künftige Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung des BfV sowie den dar-
aus resultierenden Beeinträchtigungen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land ergibt sich, dass auch eine Auskunft nach Maßgabe der Geheimschutzordnung 
und damit einhergehende Einsichtnahme über die Geheimschutzstelle des Deut-
schen Bundestages ausscheidet. Eine Stellungnahme zum Erkenntnisstand des BfV 
auch gegenüber einem begrenzten Kreis von Empfängern wird dem Schutzbedarf 
nicht gerecht.  
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Dies gilt umso mehr, als bei einem Bekanntwerden die ggf. betroffenen nachrichten-
dienstlichen Methoden und Werkzeuge nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr 
eingesetzt werden können. Hieraus ergibt sich, dass die erbetenen Informationen 
derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das Staatswohl 
gegenüber dem parlamentarischen Informationsinteresse überwiegt. Insofern muss 
ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeordneten gegenüber den Ge-heimhaltungs-
interessen der Bundesregierung zurückstehen. 
 


